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Gemäß § 8 Abs. 8 des Kärntner Landesholding - Gesetzes (LGBl. Nr. 51/2009) lauten 
die Richtlinien in der Fassung vom 18. August 2008 wie folgt:

1. Ziele

Mit dem zweckgebundenen Sondervermögen der Kärntner Landesholding mit der 
Bezeichnung „Zukunft Kärnten“ soll die Finanzierung und Unterstützung von im Interesse 
des Landes Kärnten gelegenen Vorhaben und Maßnahmen erfolgen. Vorrangiges Ziel ist 
es, besondere Impulse für die künftige Entwicklung Kärntens zu setzen. Die Mittel des 
Sondervermögens können insbesondere zur Förderung innovativer und zukunftsweisender 
Projekte in Form von Pilotprojekten in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus, Forschung 
und Entwicklung, Informations- und Kommunikationstechnik, Bildung und Wissenschaft, 
Infrastruktur, Regionalentwicklung, Sport, Kunst und Kultur, Familie, Soziales sowie 
Umweltschutz verwendet werden.

Mit wirksamen Maßnahmen sollen innovative Impulse zur Steigerung der Dynamik, 
Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung Kärntens gefördert und Kärnten zu einer 
leistungsfähigen Region von überregionaler Bedeutung ausgebaut werden. Die Mittel des 
Sondervermögens „Zukunft Kärnten“ sollen die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 
Kärnten erhöhen und nachhaltig bestehende Arbeitsplätze sichern sowie neue Arbeitsplätze 
schaffen; dies insbesondere, um Kärnten als High Tech Wirtschafts- und Produktionsstandort 
mit Drehscheibenfunktion im Alpen Adria Raum und als Nachhaltigkeitsregion in Europa 
zu positionieren. Durch zusätzliches Wachstum und zusätzliche Beschäftigung soll der 
Lebensraum Kärnten noch attraktiver gestaltet werden. 

Finanziert bzw. unterstützt werden ausschließlich Vorhaben und Maßnahmen, die der 
oben skizzierten Zielsetzung entsprechen, an deren Durchführung das Land Kärnten ein 
wesentliches Interesse hat und nicht einer laufenden Abgangsdeckung dienen bzw. lediglich 
eine einmalige Mittelbereitstellung darstellen. 

Im Interesse des Landes liegen insbesondere Vorhaben und Maßnahmen, die 

a) Nachhaltigkeit in der Erfüllung der Ziele gewährleisten und
b) Impuls- bzw. Pilotcharakter haben oder als Start- oder Anschub! nanzierungen dienen.
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2. Aufgaben

Vorhaben und Maßnahmen werden aus folgenden Bereichen ! nanziert bzw. unterstützt:

a) Wirtschaft und Tourismus, im Wege der Etablierung infrastrukturorientierter 
Leitprojekte, die die Wirtschaft- und Tourismusregion Kärnten mit innovativen 
Produkten im weltweiten Wettbewerb mit einer Vielfalt von Regionen und 
Urlaubsdestinationen in ihrer Marktposition stärkt, insbesondere durch

- die Schaffung einer wetterunabhängigen touristischen Ganzjahresinfrastruktur, wie 
Wellness, Kongresstourismus

- den Ausbau der Winterinfrastruktur in Schwerpunktgebieten
- Pilotprojekte zur Umsetzung überregionaler wirtschaftlicher und touristischer 

Schwerpunktprogramme
- eine verstärkte Nutzung von Angebotspotentialen, wie Kultur, Natur, Nationalpark 

und deren Internationalisierung 
- Flächenbevorratung insbesondere zwecks Erhaltung und Schaffung von öffentlichen 

und frei zugänglichen Seezugängen sowie
- die Unterstützung von Maßnahmen zur direkten oder indirekten Abfederung des 

Preisanstieges zwecks Stärkung der regionalen Kaufkraft von Familien und niederer 
Einkommensschichten

b) Forschung und Entwicklung, im Sinne einer High Tech Offensive zur Stärkung der 
F&E-Infrastruktur bzw. der F&E-Kapazitäten zur Entwicklung von Kompetenzfeldern 
im betrieblichen und überbetrieblichen Bereich. Dazu zählen insbesondere

- die Errichtung einer Forschungsinfrastruktur, wie Labore und ähnliche technikorien-
tierte Einrichtungen im Umfeld der Universität Klagenfurt bzw. in Abstimmung mit 
den Innovations- und Technologieparks, ausgerichtet auf die Kärntner Stärkefelder

- der Aufbau eines Center of Excellence
- die Gewährung einer Anschubfinanzierung für neue Forschungsbereiche und Institute
- die Entwicklung interdisziplinärer Forschungsprogramme
- der Aufbau regionaler und grenzüberschreitender F&E-Netzwerke
- die Stärkung der Eigenkapitalbasis für innovative technische Unternehmen (Venture 

Capital)
- die Schaffung der Grundlagen für die Internationalisierung von F&E in Kärnten

c) Informations- und Kommunikationstechnik , im Wege der Schaffung von günstigen 
infrastrukturellen Voraussetzungen für die elektronische Kommunikation bzw. 
Anwendung moderner Technologien der mobilen Kommunikation, insbesondere durch 

- breiten Einsatz modernster Kommunikationstechnologien (Breibandinitiative, Tele-
medizin, e-Government, Verkehrstelematik)
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- Projekte zur Kompetenzentwicklung in den Bereichen der Informations- und Kom-
munikationstechnik sowie Mikroelektronik

- Anbindung von Einrichtungen an Hochleistungsrechner und –netze
- Pilotprojekte zur Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik

d) Bildung und Wissenschaft, im Hinblick auf den Ausbau und die Modernisierung der 
Ausbildungsinfrastruktur zur Schaffung eines innovativen, hochqualitativen Angebotes 
für die Kärntner Wirtschaft, insbesondere durch 

- den Ausbau der Universität Klagenfurt im technischen Bereich
- Maßnahmen zur Vernetzung und internationalen Kooperation zwischen Universitäten 

und Fachhochschulen
- Projekte, die geeignet sind, Themenführerschaft zur erlangen und zur Internationali-

sierung der Aus- und Weiterbildung beitragen
- Programme zur ziel- und bedarfsorientierten Errichtung und Ausbau von 

Ausbildungseinrichtungen
- Pilotprojekte im Bereich der überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen

e) Infrastruktur , mit dem Ziel der Verbesserung der wirtschaftsbezogenen 
infrastrukturellen Ausstattung, dazu zählen insbesondere die

- Errichtung und der  Ausbau von Innovations- und Technologiezentren mit über-
regionaler Dimension mit Synergien in der Forschung und Entwicklung, Aus- und 
Weiterbildung

- Industrieflächenbevorratung an überregionalen Standorten für strategische Projekte 
- Verbesserung der Anbindung Kärntens an übergeordnete Netzwerke (Transeuropä-

ische Verkehrskorridore) und Schaffung der dazugehörigen Logistikinfrastruktur von 
internationaler Bedeutung

- Verbesserung der Anbindung verkehrstechnischer Art innerhalb Kärntens

f) Regionalentwicklung, durch Aktivierung und Ausschöpfung der endogenen 
Entwicklungspotenziale in den Regionen Kärntens zur Sicherung eines wirtschaftlich 
gesunden und leistungsfähigen ländlichen Raumes, dies insbesondere durch  

- Programme und regionale Leitprojekte, die den weiteren Ausbau und die Forcierung 
vorhandener Stärken des Zentralraumes und nachhaltige Aufwertung und Entwick-
lung des ländlichen Raumes bewirken

- Verbesserung der regionalen Infrastruktur, wie z.B. überregionale und interkommu-
nale Gewerbeparks 

- gezielte Netzwerke und Clusterentwicklung und Maßnahmen zur nachhaltigen 
Standortentwicklung

- Investitionen zur nachhaltigen Entwicklung und Attraktivierung des öffentlichen 
Verkehrs
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g) Sport sowie Entwicklung von Initiativen zur Weiterentwicklung des Sportlandes 
Kärnten, insbesondere

- Unterstützung der Umsetzung landesweiter Projekte insbesondere bei Sportstätten
- Unterstützung des Breitensportes
- Förderung von Einrichtungen zur Entwicklung des Nachwuchssportes in Kärnten

h) Kunst und Kultur , durch Ausbau der Kulturinfrastruktur, insbesondere 

- Schaffung überregionaler Kulturzentren und Präsentationsmöglichkeiten
- Vernetzung regionaler Kultureinrichtungen mit der Wirtschaft und dem Tourismus
- Investitionen zur nachhaltigen Entwicklung der Nachwuchs- und Begabtenförderung 

sowie der Aus-, Weiter- und Fortbildung in kulturellen Belangen
- Pilotprojekte zur Besserstellung der Frau in der Kultur

i) Familie und insbesondere

- die Unterstützung von Maßnahmen zur Ausweitung kostengünstiger Kinderbetreu-
ung insbesondere in Kindergärten

- die Förderung von betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtungen
- die Unterstützung von Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate

j) Umweltschutz sowie Entwicklung von Initiativen zur Stimulierung von Innova-tionen 
im Bereich des Einsatzes nachhaltiger Technologien bzw. nachwachsender Rohstoffe. 
Dazu zählen, insbesondere 

- der grenzüberschreitende Schutz und die Sicherung des Grund- und 
Quellwasservorkommens

- die Sicherung überregional bedeutender Wasservorkommen und deren flächen-
deckende Bereitstellung sowie Ausbau des Wassernetzes

- die Entwicklung des Einsatzes und der Produktion nachwachsender Rohstoffe, erneu-
erbare Energien und Öko-Produkte im Sinne einer aktiven Klimaschutzpolitik, insbe-
sondere durch Umsetzung in einer Pilotregion

- die Sicherung der Grundinfrastruktur für nationale Schutzgebiete, wie Naturpark, 
Nationalpark und Biosphärenpark

3. Grundsätze

3.1. Die (direkte und indirekte) Finanzierung bzw. Unterstützung von Maßnahmen aus Mitteln 
des Sondervermögens „Zukunft Kärnten“ darf - soweit nicht die Kärntner Landesholding 
selbst Maßnahmen und Vorhaben einleitet - nur auf Antrag, der vor Beginn des Vorhabens zu 
stellen ist, erfolgen.
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3.2. Alle in Frage kommenden Fördermöglichkeiten (Europäische Union, Bund, Land) sind 
auszunützen (Subsidiaritätsprinzip).

3.3. Im Regelfall sind zumindest 25 % der Projektkosten der Vorhaben und Maßnahmen der 
Ansuchenden aus Eigenmitteln des Ansuchenden aufzubringen, sofern dies nach Art des 
Projektes möglich ist.

3.4. Finanzierungen oder Unterstützungen von Vorhaben bzw. Maßnahmen aus Mitteln des 
Sondervermögens „Zukunft Kärnten“  dürfen nicht gewährt werden, wenn 

a) die Durchführung der Finanzierung bzw. Unterstützung aus Mitteln des 
Sondervermögens „Zukunft Kärnten“ nicht ! nanziell gesichert ist,

b) die angestrebten Ziele auf andere Weise einfacher, wirksamer und wirtschaftlicher (unter 
Berücksichtigung volkswirtschaftlicher Gesichtspunkte und des öffentlichen Interesses 
gemäß § 8 Abs. 5 des Kärntner Landesholding-Gesetzes) erreicht werden können,

c) der Ansuchende nicht über die entsprechenden fachlichen und ! nanziellen 
Voraussetzungen zur Durchführung der Vorhaben bzw. Maßnahmen verfügt,

d) über das Vermögen des Ansuchenden ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren 
anhängig, oder wenn ein Antrag auf Konkurseröffnung mangels eines zur Deckung des 
Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen worden ist.

3.5. Die Gewährung von Mitteln des Sondervermögens „Zukunft Kärnten“ zur Finanzierung bzw. 
Unterstützung von Maßnahmen oder Vorhaben von im Wettbewerb stehenden Unternehmen 
ist im Sinne der Bestimmungen des  Art. 87 EG-V nicht in Form von Beihilfen möglich. Für 
solche Maßnahmen der direkten Finanzierung bzw. Unterstützung von Unternehmen sind 
nach Maßgabe der Richtlinien – soweit nicht im Ausnahmefall eine Beihilfengewährung 
nach den  „de-minimis“ Bestimmungen möglich wäre, marktwirtschaftliche Kriterien 
anzuwenden. Einzelfallentscheidungen außerhalb der Richtlinien im Zusammenhang mit im 
Wettbewerb stehenden Unternehmen bedürfen jedenfalls einer Einzelnoti! zierung. 

3.6. Auf die Hereinnahme von entsprechenden Sicherheiten ist Bedacht zu nehmen.

3.7. Auf die Gewährung einer Finanzierung bzw. Unterstützung im Rahmen des Sondervermögens 
„Zukunft Kärnten“ besteht kein Rechtsanspruch (§ 8 Abs. 9 Kärntner Landesholding-Gesetz).

3.8. Die Kärntner Landesholding kann sich zum Zwecke der Vorprüfung und Durchführung von 
Vorhaben und Maßnahmen der fachlich zuständigen Dienststellen der Landesverwaltung bzw. 
ausgegliederter Rechtsträger, kompetenter Experten der Landesfonds oder Dritter bedienen.

3.9. Ein Abgehen von den in 3.1. bis 3.8. genannten Grundsätzen ist nur in begründeten Fällen 
möglich. Dem beschlussfassenden Gremium ist das Vorliegen eines derartig begründeten 
Falles vor Befassung offen zu legen.
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4. Art und Ausmaß der Finanzierung bzw. Unterstützung

4.1. Arten der Finanzierung oder Unterstützung von Vorhaben bzw. Maßnahmen sind:

a) die Gewährung von Darlehen, einschließlich eigenkapitalersetzende Darlehen
b) die Gewährung von Zinsen- oder Annuitätenzuschüssen
c) der Erwerb oder das Eingehen von Beteiligungen, wie beispielsweise Beteiligungen 

am Grund- und Stammkapital, Kapitalerhöhungen, stille Beteiligungen, 
Risikokapitalbeteiligungen

d) der Erwerb oder die Schaffung von Vermögenswerten, wie beispielsweise (bebaute 
und unbebaute) Liegenschaften, immaterielles Vermögen (Patente, Markenrechte etc), 
sonstige Rechte

e) die Gewährung von Darlehen oder Zuschüssen an Gebietskörperschaften, sonstige 
juristische Personen des öffentlichen Rechts, beru" iche Interessensvertretungen, 
gemeinnützige Einrichtungen und Gesellschaften, an denen das Land Kärnten oder die 
Kärntner Landesholding Anteile hält 

f) die Gewährung von Zuschüssen für Forschung und Entwicklung
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5. Verfahren

5.1. Ansuchen betreffend die Finanzierung bzw. Unterstützung

5.1.1. Soweit die Kärntner Landesholding nicht selbst Maßnahmen und Vorhaben 
einleitet, sind Ansuchen betreffend die Finanzierung bzw. Unterstützung 
unter Verwendung des dafür aufgelegten Antragsformulars vor Projektbeginn 
(vgl. 3.1.) in einfacher Ausfertigung bei der Kärntner Landesholding einzubringen. Für den 
Fall, dass für das gleiche Projekt ein Ansuchen bei einer Einrichtung des Landes, Bundes oder 
der Europäischen Union eingebracht wird, kann das Einbringungsdatum dieses Ansuchens 
auch von der Kärntner Landesholding als Datum der Einbringung anerkannt werden.

Dem Ansuchen sind insbesondere nachstehende Unterlagen beizufügen:

a) Projektbeschreibung,
b) Kostenaufstellung,
c) Finanzierungsplan,
d) Zeitplan,
e) Unterlagen über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Ansuchenden,
f) Berechtigungsnachweise.

Der Ansuchende hat sich im Antragsformular zu verp" ichten, sich gegenständlichen 
Richtlinien zu unterwerfen.

Anschließend kann der Vorstand der Kärntner Landesholding diese Anträge zur Vorprüfung 
an die fachlich zuständigen Dienststellen der Landesverwaltung bzw. an die ausgegliederten 
Rechtsträger oder kompetente Experten der Landesfonds weiterleiten.

Im Falle einer positiven Beurteilung des Projektes leitet der Vorstand der 
Kärntner Landesholding das Projekt an den Beirat der Kärntner Landesholding 
weiter, der mindestens vierteljährlich zusammentritt und in seiner 
Stellungnahme an den Aufsichtsrat der Kärntner Landesholding die Finanzierung oder 
Unterstützung dieses Projektes emp! ehlt bzw. ablehnt.

Der Aufsichtsrat der Kärntner Landesholding entscheidet schließlich, ob eine Finanzierung 
oder Unterstützung des Projektes erfolgen wird. Wird vom Vorstand aufgrund einer 
negativen Beurteilung des Projektes eine Weiterleitung nicht vorgenommen, so ist dennoch 
der Aufsichtsrat vor Mitteilung einer endgültigen Entscheidung an den Antragsteller zu 
befassen und entscheidet dieser über die weitere Vorgangsweise. Der Ansuchende wird von 
der Entscheidung des Aufsichtsrates durch den Vorstand der Kärntner Landesholding in 
Kenntnis gesetzt. Im Falle einer positiven Entscheidung erhält der Ansuchende ein Anbot 
betreffend die Finanzierung oder Unterstützung, das seiner Annahme bedarf.
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5.1.2. Der Ansuchende hat die Kärntner Landesholding gemäß den Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes im Rahmen der Einreichung eines Ansuchens betreffend die Finanzierung 
bzw. Unterstützung zu ermächtigen:

a) die im Ansuchen betreffend die Finanzierung bzw. Unterstützung enthaltenen sowie 
bei der Abwicklung und Kontrolle der Finanzierung bzw. Unterstützung anfallenden 
personenbezogenen Daten selbst oder durch Beauftragte automationsgestützt zu 
verarbeiten und an die befassten Organe der Kärntner Landesholding zu übermitteln;

b) über die Entscheidung der Kärntner Landesholding das Geldinstitut sowie die in 
Betracht kommenden anderen unterstützenden Stellen und bei Insolvenzverfahren die 
gesetzlich vorgeschriebenen Stellen zu verständigen;

c) unter Wahrung des Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen Daten in personenbezogener 
Form weiterzugeben und zu publizieren, soweit dies für die Erstellung der notwendigen 
wirtschaftlichen Analysen und Berichte über die Auswirkungen der Finanzierungen und 
Unterstützungen  notwendig ist;

d) in dem der Kärntner Landesregierung und dem Kärntner Landtag gemäß § 28 Abs. 5 
Kärntner Landesholding-Gesetz vorzulegenden Bericht seinen Namen und die Höhe der 
ihm gewährten Finanzierungen und Unterstützungen zu veröffentlichen.

5.1.3. Der Ansuchende hat das Recht, diese Zustimmungserklärung jederzeit schriftlich durch 
Mitteilung an die Kärntner Landesholding zu widerrufen. Er hat sich zu verp" ichten, dass 
der Widerruf rückwirkend das Erlöschen der Finanzierungs- bzw. Unterstützungszusage und 
die Rückforderung bereits gewährter Mittel zur Folge hat.

5.2. Geheimhaltungsp! icht

Die Kärntner Landesholding ist über die Anträge und die Art ihrer Behandlung, sofern in 
diesen Richtlinien oder gesetzlich nicht anders bestimmt ist, zur Geheimhaltung Dritten 
gegenüber verp" ichtet. Das gleiche gilt für Experten oder sonstige beigezogene Personen, 
die zu dieser Geheimhaltungsp" icht zu verp" ichten sind.

5.3. Zusagen betreffend die Finanzierung bzw. Unterstützung

5.3.1. Die Entscheidung über Ansuchen betreffend die Finanzierung bzw. Unterstützung ist dem 
Ansuchenden schriftlich mitzuteilen. Diese Mitteilung hat im Falle einer Ablehnung formlos, 
im Falle einer Zusage mittels eines in zweifacher Ausfertigung zu übermittelnden Anbotes 
samt zivilrechtlicher Verp" ichtungserklärung zu erfolgen.

5.3.2. Das Anbot bedarf der Annahme durch den Ansuchenden, die dadurch zu erfolgen hat, dass 
der Ansuchende eine Ausfertigung des Anbotes samt Verp" ichtungserklärung ! rmenmäßig 
unterfertigt an die Kärntner Landesholding zurückleitet. Es gilt als zurückgenommen, wenn 
die Annahmeerklärung nicht binnen sechs Wochen nach Absendung (Poststempel) bei der 
Kärntner Landesholding einlangt. Nach Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat dürfen 
– vorbehaltlich gesetzlicher Erfordernisse - über die in diesen Richtlinien vorgesehenen 
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Au" agen, Bedingungen und Maßnahmen, die der Ansuchende zu erfüllen hat, keine weiteren 
Au" agen, Bedingungen und Maßnahmen vorgesehen werden. Dies gilt insbesondere 
hinsichtlich  der Art der Finanzierung bzw. Unterstützung sowie Bestimmungen über die 
Einstellung und Rückforderung von gewährten Mitteln.

5.4. Prüfung und Auskünfte

Zum Zwecke der Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Mittel und der 
zeitgerechten Abwicklung der vertraglichen Verp" ichtungen ist der Ansuchende zu 
verp" ichten, nach Vertragsabschluss Einsicht in seine Unterlagen und Belege zu gewähren 
und den beauftragten Prüfungsorganen, insbesondere denen der Kärntner Landesholding 
und dem Kärntner Landesrechnungshof, jede Auskunft hinsichtlich des gegenständlichen 
Vorhabens und der Maßnahmen zu geben sowie erforderlichenfalls das Betreten der 
Betriebsstätte zu gestatten.

5.5. Mediale Berichterstattung

Der Ansuchende hat die Kärntner Landesholding zu ermächtigen, bei Presseaussendungen 
die ! nanzierten bzw. unterstützten Projekte zu nennen (jedoch ohne Nennung der 
personenbezogenen Daten und genauen Geldbeträge).

6. Kosten und Gebühren

Der Ansuchende hat sich zu verp" ichten, alle mit der Finanzierung bzw. Unterstützung 
verbundenen Kosten und Gebühren, die aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen anfallen 
(z.B. Vertragsgebühren), zu tragen.

7. Gerichtsstand

Als Gerichtsstand ist in allen aus der Mittelgewährung entstehenden Rechtsstreitigkeiten das 
sachlich zuständige Gericht in Klagenfurt zu vereinbaren.

8. Inkrafttreten

Diese Richtlinien erhalten mit dem der Beschlussfassung des Aufsichtsrates der Kärntner 
Landesholding folgenden Tag ihre Gültigkeit, es sei denn ein gegenständlicher Beschluss 
sieht einen anderen Zeitpunkt vor.
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